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Von der militärischen
zur umfassenden
Landesverteidigung
Bundesrat Rudolf Gnägi, Chef des Eidgenössischen
Militärdepartements

Die schweizerische Landesverteidigung steht heute
an einem bedeutsamen Wendepunkt, in welchem der
Schritt von einer vornehmlich militärisch orientierten

Landesverteidigung zu einer umfassenden
Landesverteidigung getan werden soll. Anlass zu diesem
Wandel gab die Erkenntnis, dass ein moderner
Krieg, auf den wir uns vorzusehen haben, in noch
vermehrtem Mass als frühere Kriege den militärischen

Rahmen sprengen und zu einem allumfassenden

Krieg zu werden droht. Dieser würde sich nicht
nur gegen die Armee eines Gegners richten, sondern
würde zweifellos danach trachten, die ganze gegnerische

Nation, ihre Bevölkerung, ihre Wirtschaft, ihre
Wohnstätten —, kurz, alle Kraftquellen zu treffen,
auf denen das staatliche Leben beruht. Ein moderner
Feind würde sich somit weder in der Wahl der Ziele,
die er treffen möchte, noch in der Intensität seines
Angriffs irgendwelche Beschränkungen auferlegen,
sondern er würde unterschiedslos überall dort
zuschlagen, wo er dem Gegner wirksam Schaden zufügen

kann.

Totaler Krieg ruft neuen Massnahmen

Diese Entwicklung des Krieges zum totalen Krieg
hat bereits im Verlauf des Ersten Weltkriegs eingesetzt;

sie hat im Zweiten Weltkrieg und in den
Nachkriegsjähren eine gewaltige Steigerung erfahren.

Heute stehen wir vor der Tatsache, dass ein

künftiger Krieg ein mit allen Mitteln der Zerstörung
schrankenlos geführter Krieg wäre, der sich nicht
nur gegen die Armee, sondern gegen die Nation in
ihrer Gesamtheit richten würde. Dieser Drohung
eines umfassenden Krieges müssen wir die umfassende

Verteidigung entgegenstellen. Landesverteidigung

von heute und morgen ist nicht nur militärische

Verteidigung, sondern sie verlangt die umfassende

Landesverteidigung. Wohl bleibt die Armee
auch in Zukunft das bedeutendste und wirksamste
Instrument zum Schutz des Staates; aber die Operationen

der Armee müssen ergänzt werden mit einer
Vielfalt von Massnahmen zur Sicherung aller übrigen

Bereiche, des staatlichen und privaten Lebens,
die in einem künftigen Krieg bedroht wären, und
deren Zerstörung oder Schädigung das Durchhalten
der Schweiz im Krieg erschweren, wenn nicht
verunmöglichen würde.

Planvolle wirtschaftliche Kriegsvorsorge

Im Vordergrund steht hier der Wirtschaftskrieg, dessen

Ziel darin liegt, die Wirtschaft des Gegners zu
treffen und ihn wirtschaftlich in die Knie zu zwingen.

In den beiden Weltkriegen haben wirtschaftliche

Kampfmassnahmen, insbesondere Blockade
und Gegenblockade, wesentlich zum Kriegsausgang
beigetragen. Auch wir haben diese neue Kriegsform
zu spüren bekommen. Man hat deshalb nach dem
Ersten Weltkrieg die Konsequenzen aus der neuen
Lage gezogen und eine schweizerische Kriegswirtschaft

aufgebaut, die sich in den Mangeljahren 1939
bis 1945 vorzüglich bewährt hat. Unser vom Import
abhängiges Land hat alle Ursache, die
kriegswirtschaftlichen Vorbereitungen weiterhin zu pflegen
und diese für künftige Notzeiten in Bereitschaft zu
halten. An den Methoden und der Organisation —
dem kriegswirtschaftlichen Milizsystem —, die ihre
Probe bestanden haben, dürfen wir sicher auch in
Zukunft festhalten. Besonderes Gewicht fällt dabei
auf eine im Frieden planmässig betriebene Kriegs-
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